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§ 1 
Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer 

 
(1) Rundfunkempfangsgeräte im Sinne dieses 
Staatsvertrages sind technische Einrichtungen, 
die zur drahtlosen oder drahtgebundenen, nicht 
zeitversetzten Hör- oder Sichtbarmachung oder 
Aufzeichnung von Rundfunk (Hörfunk und Fernse-
hen) geeignet sind. Rundfunkempfangsgeräte 
sind auch Lautsprecher, Bildwiedergabegeräte 
und ähnliche technische Einrichtungen als ge-
sonderte Hör- oder Sehstellen. Mehrere Geräte 
gelten dann als ein einziges Rundfunkempfangs-
gerät, wenn sie zur Verbesserung oder Verstär-
kung des Empfangs einander zugeordnet sind und 
damit eine einheitliche Hör- oder Sehstelle bil-
den. 
 
(2) Rundfunkteilnehmer ist, wer ein Rund-
funkempfangsgerät zum Empfang bereithält. Ein 
Rundfunkempfangsgerät wird zum Empfang be-
reitgehalten, wenn damit ohne besonderen zu-
sätzlichen technischen Aufwand Rundfunk, unab-
hängig von Art, Umfang und Anzahl der empfang-
baren Programme, unverschlüsselt oder ver-
schlüsselt, empfangen werden können. 
 
(3) Für das in ein Kraftfahrzeug eingebaute Rund-
funkempfangsgerät gilt derjenige als Rundfunk-
teilnehmer, für den das Kraftfahrzeug zugelassen 
ist. Ist das Kraftfahrzeug nicht zugelassen, gilt 
der Halter des Kraftfahrzeugs als Rundfunkteil-
nehmer. 
 

§ 2 
Rundfunkgebühr 

 
(1) Die Rundfunkgebühr besteht aus der Grundge-
bühr und der Fernsehgebühr. Ihre Höhe wird 
durch den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
festgesetzt. 

(2) Jeder Rundfunkteilnehmer hat vorbehaltlich 
der Regelungen der §§ 5 und 6 für jedes von ihm 
zum Empfang bereitgehaltene Rundfunkemp-
fangsgerät eine Grundgebühr und für das Bereit-
halten jedes Fernsehgerätes jeweils zusätzlich 
eine Fernsehgebühr zu entrichten. Wenn hier-
nach Grundgebühren für Hörfunkgeräte zu ent-
richten sind, sind weitere Grundgebühren für 
Fernsehgeräte nur zu entrichten, soweit die Zahl 
der von einem Rundfunkteilnehmer bereit-
gehaltenen Fernsehgeräte die Zahl der Hör-
funkgeräte übersteigt. 
 
(3) Im Falle der gewerblichen Vermietung eines 
Rundfunkempfangsgerätes sind die Rundfunkge-
bühren bei einer Vermietung für einen Zeitraum 
bis zu drei Monaten nicht vom Mieter, sondern vom 
Vermieter zu zahlen; wird das Gerät mehrmals 
vermietet, so sind für den Zeitraum von drei Mona-
ten die Rundfunkgebühren nur einmal zu zahlen. 
 

§ 3 
Anzeigepflicht 

 
(1) Beginn und Ende des Bereithaltens eines 
Rundfunkempfangsgerätes zum Empfang sind 
unverzüglich der Landesrundfunkanstalt anzu-
zeigen, in deren Anstaltsbereich der Rundfunk-
teilnehmer wohnt, sich ständig aufhält oder 
ständig ein Rundfunkempfangsgerät zum Emp-
fang bereithält; entsprechendes gilt für einen 
Wohnungswechsel. In den Fällen des § 5 Abs. 1 
und 3 bis 6 besteht keine Anzeigepflicht. 
 
(2) Bei der Anzeige hat der Rundfunkteilnehmer 
der Landesrundfunkanstalt folgende Daten mit-
zuteilen und auf Verlangen nachzuweisen: 
 
1. Vor- und Familienname, sowie früherer Na-

me, unter dem ein Rundfunkempfangsgerät 
angemeldet wurde,  

 
2. Geburtsdatum,  
 
3. Name und Anschrift des gesetzlichen Vertre-

ters,  
 
4. gegenwärtige Anschrift sowie letzte An-

schrift, unter der ein Rundfunkempfangs-
gerät angemeldet wurde,  

 
5. Zugehörigkeit zu einer der in § 5 genannten 

Branchen,  
 
6. Beginn und Ende des Bereithaltens von Rund-

funkempfangsgeräten,  
 
7. Art, Zahl, Nutzungsart und Standort der 

Rundfunkempfangsgeräte,  
 
8. Rundfunkteilnehmernummer und  
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9. Grund der Abmeldung. 
 
(3) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 
2 genannten Daten nur für die ihr im Rahmen des 
Rundfunkgebühreneinzugs obliegenden Aufgaben 
verarbeiten und nutzen. Werden erstmals die 
Daten in einer automatisierten Datei gespei-
chert, ist der Rundfunkteilnehmer nach Maßgabe 
des jeweiligen Landesrechts darauf hinzuweisen. 
 
(4) Jede Landesrundfunkanstalt kann für ihren 
Anstaltsbereich eine andere Stelle mit der Ent-
gegennahme der Anzeige beauftragen; diese 
Stelle ist in den amtlichen Verkündungsblättern 
der Länder öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht,  

Zahlungsweise, Auskunftsrecht 
 
(1) Die Rundfunkgebührenpflicht beginnt mit 
dem ersten Tag des Monats, in dem ein Rund-
funkempfangsgerät zum Empfang bereitgehalten 
wird. 
 
(2) Die Rundfunkgebührenpflicht endet mit Ab-
lauf des Monats, in dem das Bereithalten eines 
Rundfunkempfangsgerätes endet, jedoch nicht 
vor Ablauf des Monats, in dem dies der Landes-
rundfunkanstalt angezeigt worden ist. 
 
(3) Die Rundfunkgebühren sind in der Mitte eines 
Dreimonatszeitraums für jeweils drei Monate zu 
leisten. 
 
(4) Die Verjährung richtet sich nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 
regelmäßige Verjährung. 
 
(5) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann 
vom Rundfunkteilnehmer oder von Personen, bei 
denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass 
sie ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 
bereithalten und dies nicht oder nicht umfassend 
nach § 3 Abs. 1 und 2 angezeigt haben, Auskunft 
über diejenigen Tatsachen verlangen, die Grund, 
Höhe und Zeitraum ihrer Gebührenpflicht betref-
fen. Die Auskunft kann auch von Personen ver-
langt werden, die mit den in Satz 1 genannten 
Personen in häuslicher Gemeinschaft leben. Die 
Landesrundfunkanstalt kann dabei neben den in § 
3 Abs. 2 genannten Daten im Einzelfall weitere 
Daten erheben, soweit dies nach Satz 1 erfor-
derlich ist; § 3 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 
Der Anspruch auf Auskunft kann im Verwaltungs-
zwangsverfahren durchgesetzt werden. 
 
(6) Über Personen, bei denen tatsächliche An-
haltspunkte vorliegen, dass sie ein Rund-
funkempfangsgerät zum Empfang bereithalten 
und dies nicht oder nicht umfassend nach § 3 
angezeigt haben, dürfen die Landesrundfunk-

anstalten auch Auskünfte bei den Meldebehörden 
einholen, soweit dies zur Überwachung der Rund-
funkgebührenpflicht erforderlich ist und die Er-
hebung der Daten beim Betroffenen nicht mög-
lich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde. Besondere melderechtliche 
Regelungen des Landesrechts, die eine Übermitt-
lung von Daten an Landesrundfunkanstalten oder 
die aufgrund des § 8 Abs. 2 Satz 1 von ihnen be-
auftragte Stelle zulassen, bleiben unberührt. 
 
(7) Die Landesrundfunkanstalten werden ermäch-
tigt, Einzelheiten des Anzeigeverfahrens und des 
Verfahrens zur Leistung der Rundfunkgebühren 
einschließlich von Nachlässen bei längerfristiger 
Vorauszahlung und von Säumniszuschlägen durch 
Satzung zu regeln. Die Satzungen sollen überein-
stimmen; sie bedürfen der Genehmigung der Lan-
desregierung und sind in den amtlichen Verkün-
dungsblättern der Länder zu veröffentlichen. 
 

§ 5 
Zweitgerät, gebührenbefreite Geräte 

 
(1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für 
weitere Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgeräte), 
die von einer natürlichen Person oder ihrem Ehe-
gatten  
 
1. in ihrer Wohnung oder ihrem Kraftfahrzeug 

zum Empfang bereitgehalten werden, wobei 
für Rundfunkempfangsgeräte in mehreren 
Wohnungen für jede Wohnung eine Rund-
funkgebühr zu entrichten ist;  

 
2. als der allgemeinen Zweckbestimmung nach 

tragbare Rundfunkempfangsgeräte vorüber-
gehend außerhalb ihrer Wohnung oder vorü-
bergehend außerhalb ihres Kraftfahrzeuges 
zum Empfang bereitgehalten werden. 

 
Eine Rundfunkgebührenpflicht im Rahmen des 
Satzes 1 besteht auch nicht für weitere Rund-
funkempfangsgeräte, die von Personen zum Emp-
fang bereitgehalten werden, welche mit dem 
Rundfunkteilnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben und deren Einkommen den einfachen Sozi-
alhilferegelsatz nicht übersteigt. 
 
(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 Satz 1 gilt 
nicht für Zweitgeräte in solchen Räumen oder 
Kraftfahrzeugen, die zu anderen als privaten 
Zwecken genutzt werden. Auf den Umfang der 
Nutzung der Rundfunkempfangsgeräte, der Räu-
me oder der Kraftfahrzeuge zu den in Satz 1 ge-
nannten Zwecken kommt es nicht an. Die Rund-
funkgebühr ist zu zahlen für 
 
1. Zweitgeräte in Gästezimmern des Beherber-

gungsgewerbes bei Betrieben mit bis zu 50 
Gästezimmern in Höhe von jeweils 50 vom 
Hundert, bei Betrieben mit mehr als 50 Gäs-
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tezimmern in Höhe von jeweils 75 vom Hun-
dert, 

 
2. Rundfunkgeräte in gewerblich vermieteten 

Ferienwohnungen bei Betrieben mit bis zu 50 
Ferienwohnungen ab der zweiten Ferienwoh-
nung in Höhe von jeweils 50 vom Hundert, 
bei Betrieben mit mehr als 50 Ferienwohnun-
gen ab der zweiten Ferienwohnung in Höhe 
von jeweils 75 vom Hundert, 

 
3. Rundfunkgeräte in nicht gewerblich vermie-

teten Ferienwohnungen auf ein und dem sel-
ben Grundstück mit der privaten Wohnung 
des Rundfunkteilnehmers oder auf damit zu-
sammenhängenden Grundstücken ab der 
zweiten Ferienwohnung in Höhe von jeweils 
50 vom Hundert. 

 
(3) Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte (ins-
besondere Rechner, die Rundfunkprogramme 
ausschließlich über Angebote aus dem Internet 
wiedergeben können) im nicht ausschließlich 
privaten Bereich ist keine Rundfunkgebühr zu 
entrichten, wenn 
 
1. die Geräte ein und demselben Grundstück 

oder zusammenhängenden Grundstücken zu-
zuordnen sind und 

 
2. andere Rundfunkempfangsgeräte dort zum 

Empfang bereitgehalten werden. 
 
Werden ausschließlich neuartige Rundfunkemp-
fangsgeräte, die ein und demselben Grundstück 
oder zusammenhängenden Grundstücken zuzu-
ordnen sind, zum Empfang bereitgehalten, ist für 
die Gesamtheit dieser Geräte eine Rundfunkge-
bühr zu entrichten. 
 
(4) Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der 
Herstellung, dem Verkauf, dem Einbau oder der 
Reparatur von Rundfunkempfangsgeräten befas-
sen, sind berechtigt, bei Zahlung der Rundfunk-
gebühren für ein Rundfunkempfangsgerät weite-
re entsprechende Geräte für Prüf- und Vorführ-
zwecke auf ein und demselben Grundstück oder 
zusammenhängenden Grundstücken gebührenfrei 
zum Empfang bereit zu halten. Außerhalb der 
Geschäftsräume können Rundfunkempfangsgerä-
te von diesen Unternehmen gebührenfrei nur bis 
zur Dauer einer Woche zu Vorführzwecken bei 
Dritten zum Empfang bereitgehalten werden. 
 
(5) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 
die Landesmedienanstalten sowie die nach Lan-
desrecht zugelassenen privaten Rundfunkveran-
stalter oder -anbieter sind von der Rundfunkge-
bührenpflicht befreit. Die Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation und Post ist von der 
Rundfunkgebührenpflicht für ihre Dienstgeräte 
befreit, soweit sie diese im Zusammenhang mit 

ihren hoheitlichen Aufgaben bei der Verbreitung 
von Rundfunk zum Empfang bereithält. 
 
(6) Rundfunkteilnehmer, die aufgrund Artikel 2 
des Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener 
Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplo-
matische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 957) oder 
entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte 
genießen, sind von der Rundfunkgebührenpflicht 
befreit. 
 
(7) Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 
wird auf Antrag für Rundfunkempfangsgeräte 
gewährt, die in folgenden Betrieben oder Ein-
richtungen für den jeweils betreuten Personen-
kreis ohne besonderes Entgelt bereitgehalten 
werden: 
  
1. In Krankenhäusern, Krankenanstalten, Heil-

stätten sowie in Erholungsheimen für Kriegs-
beschädigte und Hinterbliebene, in Gutach-
terstationen, die stationäre Beobachtungen 
durchführen, in Einrichtungen der berufli-
chen Rehabilitation sowie in Müttergene-
sungsheimen; 

 
2. in Einrichtungen für behinderte Menschen, 

insbesondere in Heimen, in Ausbildungsstät-
ten und in Werkstätten für behinderte Men-
schen; 

 
3. in Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes 
Buch des Sozialgesetzbuches); 

 
4. in Einrichtungen für Suchtkranke, der Alten-

hilfe, für Nichtsesshafte und in Durchwande-
rerheimen. 

 
§ 6 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(8) Voraussetzung für die Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht nach Absatz 7 ist, dass 
die Rundfunkempfangsgeräte von dem jeweiligen 
Rechtsträger des Betriebes oder der Einrichtung 
bereitgehalten werden. Die Gebührenbefreiung 
tritt nur ein, wenn der Rechtsträger gemeinnüt-
zigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 
51 bis 68 der Abgabenordnung dient. Das gleiche 
gilt, wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung 
eines Rechtsträgers diese Voraussetzungen vor-
liegen. Bei Krankenhäusern, Altenwohnheimen, 
Altenheimen und Altenpflegeheimen genügt es, 
wenn diese Einrichtungen gemäß § 3 Nr. 20 des 
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer 
befreit sind. 
 
(9) Die Rundfunkanstalt kann verlangen, dass in 
den Fällen des Absatzes 8 Satz 2 die Befreiung 
von der Körperschaftssteuer gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 
9 des Körperschaftssteuergesetzes oder bei Kran-
kenhäusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und 
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Altenpflegeheimen in den Fällen des Absatzes 8 
Satz 4 die Befreiung von der Gewerbesteuer ge-
mäß § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes nach-
gewiesen wird. 
 
(10) Weitere Rundfunkempfangsgeräte (Zweitge-
räte), die in öffentlichen allgemein bildenden 
oder berufsbildenden Schulen, staatlich geneh-
migten oder anerkannten Ersatzschulen oder 
Ergänzungsschulen, soweit sie auf gemeinnützi-
ger Grundlage arbeiten, von dem jeweiligen 
Rechtsträger der Schule zu Unterrichtszwecken 
zum Empfang bereitgehalten werden, sind von 
der Rundfunkgebühr befreit. Abweichende lan-
desrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 
 

§ 6 
Gebührenbefreiung natürlicher Personen 

 
(1) Von der Rundfunkgebührenpflicht werden auf 
Antrag folgende natürliche Personen und deren 
Ehegatten im ausschließlich privaten Bereich 
befreit: 
 
1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Bu-
ches des Sozialgesetzbuches (Sozialhilfe) 
oder nach den §§ 27a oder 27d des Bundes-
versorgungsgesetzes, 

 
2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des 
Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches), 

 
3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosen-

geld II einschließlich von Leistungen nach 
§ 22 ohne Zuschläge nach § 24 des Zweiten 
Buches des Sozialgesetzbuches, 

 
4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz, 
 
5. nicht bei den Eltern lebende Empfänger von  

 
 a) Ausbildungsförderung nach dem Bundes-

ausbildungsförderungsgesetz, 
 
 b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 

100 Nr. 5 des Dritten Buches des Sozial-
gesetzbuches oder nach dem Vierten Ka-
pitel, Fünfter Abschnitt des Dritten Bu-
ches des Sozialgesetzbuches oder 

 
 c)  Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des 

Dritten Buches des Sozialgesetzbuches, 
 
6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27e 

des Bundesversorgungsgesetzes, 
 
 
7. a) blinde oder nicht nur vorübergehend 

wesentlich sehbehinderte Menschen mit 

einem Grad der Behinderung von 60 vom 
Hundert allein wegen der Sehbehinde-
rung; 

 
 b) hörgeschädigte Menschen, die gehörlos 

sind oder denen eine ausreichende Ver-
ständigung über das Gehör auch mit Hör-
hilfen nicht möglich ist, 

 
8. behinderte Menschen, deren Grad der Behin-

derung nicht nur vorübergehend wenigsten 
80 vom Hundert beträgt und die wegen ihres 
Leidens an öffentlichen Veranstaltungen 
ständig nicht teilnehmen können, 

 
9. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem 

Siebten Kapitel des Zwölften Buchs des Sozi-
algesetzbuches oder von Hilfe zur Pflege als 
Leistung der Kriegsopferfürsorge nach dem 
Bundesversorgungsgesetz oder von Pflegegeld 
nach landesgesetzlichen Vorschriften und 

 
10. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 

1 des Lastenausgleichsgesetzes oder Perso-
nen, denen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 
267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c des Las-
tenausgleichsgesetzes ein Freibetrag zuer-
kannt wird, 

 
11. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, 

die im Rahmen einer Leistungsgewährung 
nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbu-
ches in einer stationären Einrichtung nach § 
45 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches 
leben. 

 
Innerhalb der Haushaltsgemeinschaft wird Ge-
bührenbefreiung gewährt, wenn 
 
1. der Haushaltsvorstand selbst zu dem in Satz 1 

aufgeführten Personenkreis gehört, 
 
2. der Ehegatte des Haushaltsvorstandes zu 

dem in Satz 1 geführten Personenkreis gehört 
oder  

 
3. ein anderer Haushaltsangehöriger, der zu 

dem in Satz 1 aufgeführten Personenkreis 
gehört, nachweist, dass er selbst das Rund-
funkempfangsgerät zum Empfang bereithält. 

 
(2) Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für 
die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 
durch die Vorlage des entsprechenden Beschei-
des im Original oder in beglaubigter Kopie nach-
zuweisen. 
 
(3) Unbeschadet der Gebührenbefreiung nach 
Absatz 1 kann die Rundfunkanstalt in besonderen 
Härtefällen auf Antrag von der Rundfunkgebüh-
renpflicht befreien. 
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(4) Der Antrag ist bei der für die Erhebung von 
Rundfunkgebühren zuständigen Landesrundfunk-
anstalt zu stellen, die über den Antrag entschei-
det. 
 
(5) Der Beginn der Befreiung von der Rundfunk-
gebührenpflicht wird in der Entscheidung über 
den Antrag auf den Ersten des Monats festge-
setzt, der dem Monat folgt, in dem der Antrag 
gestellt wird; wird der Antrag vor Ablauf der 
Frist eines gültigen Befreiungsbescheides ge-
stellt, wird der Beginn der neuen Befreiung auf 
den Ersten des Monats nach Ablauf der Frist fest-
gesetzt. 
 
(6) Die Befreiung ist nach der Gültigkeitsdauer 
des Bescheides nach Absatz 2 zu befristen. Ist 
der Bescheid nach Absatz 2 unbefristet, so kann 
die Befreiung auf drei Jahre befristet werden, 
wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, 
die dem Tatbestand zugrunde liegen. Wird der 
Bescheid nach Absatz 2 unwirksam, zurückge-
nommen oder widerrufen, so endet die Befrei-
ung. Umstände nach Satz 3 sind von dem Berech-
tigten unverzüglich der in Absatz 4 bezeichneten 
Landesrundfunkanstalt mitzuteilen. 

 
§ 7 

Gebührengläubiger, Schickschuld,  
Erstattung, Vollstreckung 

 
(1) Das Aufkommen aus der Grundgebühr steht 
der Landesrundfunkanstalt und in dem im Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmten Um-
fang dem Deutschlandradio sowie der Landes-
medienanstalt zu, in deren Bereich das Rund-
funkempfangsgerät zum Empfang bereitgehalten 
wird. 
 
(2) Das Aufkommen aus der Fernsehgebühr steht 
der Landesrundfunkanstalt und in dem im Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmten Um-
fang der Landesmedienanstalt, in deren Bereich 
das Fernsehempfangsgerät zum Empfang bereit-
gehalten wird, sowie dem Zweiten Deutschen 
Fernsehen (ZDF) zu. Der Anteil des ZDF nach § 9 
Abs. 2 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag er-
rechnet sich aus dem Aufkommen aus der Fern-
sehgebühr nach Abzug der Anteile der Landes-
medienanstalten. 
 
(3) Die Rundfunkgebühren sind an die zuständige 
Landesrundfunkanstalt als Schickschuld zu ent-
richten. Die Landesrundfunkanstalten können 
andere Stellen mit der Einziehung beauftragen; 
diese Stellen sind in den amtlichen Verkündungs-
blättern der Länder öffentlich bekannt zu ma-
chen. Die Landesrundfunkanstalten oder die von 
ihnen beauftragten Stellen führen die Anteile, 
die dem ZDF, dem Deutschlandradio und den 
Landesmedienanstalten zustehen, an diese ab. 
Die Kosten des Gebühreneinzugs tragen die Lan-

desrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutsch-
landradio und die Landesmedienanstalten ent-
sprechend ihren Anteilen. 
 
(4) Soweit Rundfunkgebühren ohne rechtlichen 
Grund entrichtet wurden, kann derjenige, auf 
dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, 
von der zuständigen Landesrundfunkanstalt die 
Erstattung des entrichteten Betrages fordern. Die 
Verjährung des  Erstattungsanspruchs richtet sich 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches über die regelmäßige Verjährung. Das 
ZDF, das Deutschlandradio  und die Landesme-
dienanstalten haben die auf sie entfallenden 
Anteile des Erstattungsbetrages an die zuständi-
gen Landesrundfunkanstalten abzuführen. 
 
(5) Die Rundfunkgebührenschuld wird durch die 
nach Absatz 1 zuständige Landesrundfunkanstalt 
festgesetzt. Bescheide über rückständige Rund-
funkgebühren können anstelle der nach Absatz 1 
zuständigen Landesrundfunkanstalt auch von der 
Landesrundfunkanstalt im eigenen Namen erlas-
sen werden, in deren Anstaltsbereich der Rund-
funkteilnehmer zur Zeit des Erlasses des Be-
scheides wohnt, sich ständig aufhält oder ständig 
ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang be-
reithält. 
 
(6) Bescheide über rückständige Rundfunkgebüh-
ren werden im Verwaltungszwangsverfahren voll-
streckt. Ersuchen um Vollstreckungshilfe gegen 
Gebührenschuldner, die in anderen Ländern ih-
ren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben, 
können von der Landesrundfunkanstalt, an die 
die Gebühr zu entrichten ist, unmittelbar an die 
für den Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt zu-
ständige Vollstreckungsbehörde gerichtet wer-
den. 

 
§ 8 

Verarbeitung personenbezogener Daten  
im Auftrag, Datenübermittlung 

 
(1) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten 
Dritte mit der Ermittlung von Personen, die der 
Anzeigepflicht nach § 3 nicht nachgekommen 
sind, und mit der Erhebung der dafür erforderli-
chen Daten, gelten die für die Datenverarbeitung 
im Auftrag anwendbaren Bestimmungen. 
 
(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten 
eine andere Stelle mit der Einziehung der Rund-
funkgebühren, verarbeitet diese für die Landes-
rundfunkanstalten als Auftragnehmer die beim 
Gebühreneinzug anfallenden personenbezogenen 
Daten. Bei dieser Stelle ist unbeschadet der Zu-
ständigkeit des nach Landesrecht für die Landes-
rundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbe-
auftragten ein betrieblicher Datenschutzbe-
auftragter zu bestellen. Er arbeitet zur Ge-
währleistung des Datenschutzes mit dem nach 
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dem Landesrecht für die Rundfunkanstalt zu-
ständigen Datenschutzbeauftragten zusammen 
und unterrichtet diesen über Verstöße gegen 
Datenschutzvorschriften sowie die dagegen ge-
troffenen Maßnahmen. Im übrigen gelten die für 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten an-
wendbaren Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes entsprechend. 
 
(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf im 
Einzelfall die von ihr gespeicherten personenbe-
zogenen Daten der Rundfunkteilnehmer an ande-
re Landerundfunkanstalten auch im Rahmen ei-
nes automatisierten Abrufverfahrens übermit-
teln, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben der übermittelnden oder der empfan-
genden Landesrundfunkanstalt beim Gebühren-
einzug erforderlich ist. Die übermittelnde Lan-
desrundfunkanstalt hat aufzuzeichnen, an wel-
che Stellen, wann und aus welchem Grund wel-
che personenbezogenen Daten  
 
(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt oder 
die von ihr nach Absatz 2 beauftragte Stelle kann 
zur Feststellung, ob ein Rundfunkteilnehmerver-
hältnis vorliegt, oder im Rahmen des Einzugs der 
Rundfunkgebühren entsprechend § 28 des Bun-
desdatenschutzgesetzes personenbezogene Daten 
erheben, verarbeiten oder nutzen. Das Verfahren 
der regelmäßigen Datenübermittlung durch die 
Meldebehörden nach den Meldegesetzen oder 
Meldedatenübermittlungsverordnungen der Län-
der bleibt unberührt. 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. das Bereithalten eines Rundfunkemp-

fangsgerätes zum Empfang entgegen § 3 
nicht innerhalb eines Monats anzeigt;  

 
2. ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 

bereithält und die fällige Rundfunkgebühr 
länger als sechs Monate ganz oder teilweise 
nicht leistet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag 
der Landesrundfunkanstalt verfolgt. Die Rund-
funkanstalt ist vom Ausgang des Verfahrens zu 
benachrichtigen. 
 
(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind ein 
Jahr nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zu 
löschen. 
 
 

§ 10 
Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revi-
sion zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf 
gestützt werden, dass das angefochtene Urteil 
auf der Verletzung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages beruhe. 
 

§ 11 
Vertragsdauer, Kündigung, Außer-Kraft-Treten 
 
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte 
Zeit. Er kann von jedem der vertragsschließen-
den Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit 
einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 
erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeit-
punkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späte-
ren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegen-
über dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung 
eines Landes lässt das Vertragsverhältnis der 
übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch 
kann jedes der übrigen Länder den Vertrag bin-
nen einer Frist von drei Monaten nach Eingang 
der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen. 
 
(2) Die Rundfunkgebührenbefreiungsverordnun-
gen der Länder treten mit In-Kraft-Treten dieses 
Staatsvertrags außer Kraft. 
 

§ 12 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungs-
bescheide, die vor In-Kraft-Treten dieses Staats-
vertrages rechtswirksam erteilt wurden, bleiben 
auch nach der Änderung der Regelungen der §§ 5 
und 6 dieses Staatsvertrages bis zum Ablauf ihrer 
Gültigkeit, längstens jedoch bis zum 31. März 
2008, gültig. 
 
(2) Bis zum 31. Dezember 2006 sind für Rechner, 
die Rundfunkprogramme ausschließlich über Ange-
bot aus dem Internet wiedergeben können, Gebüh-
ren nicht zu entrichten. 
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